
18   Volumen der Grundmenge ist in Tabelle 2 zusammengestellt. 

 
Tab.  2:           Mindestanzahl der Einzel- / Misch- / Sammel- und Laborproben in 

 Abhängigkeit vom Prüfvolumen 
 

Volumen 

der 
Grundmenge 

 
Anzahl 

der  
Einzelproben 

 

 
Anzahl 

der 
Mischproben 

 

 
Anzahl 

der 
Sammelproben 

Anzahl  
*) 

der 

Laborproben  
 
 

 
bis    30 m

3
  

 
8 

 
2 

 
keine 2 

 
bis    60 m

3
 

 
12 

 
3 

 
keine 3 

 
bis  100 m

3
 

 
16 

 
4 keine 4 

 
bis  150 m

3
 

 
20 

 
5 

 
keine 5 

 
bis  200 m

3
 

 
24 

 
6 

 
keine 6 

 
bis  300 m

3
 

 
28 

 
7 

 
keine 7 

 
bis  400 m

3
 

 
32 

 
8 

 
keine 8 

 
bis  500 m

3
 

 
36 

 
9 

 
keine 9 

 
bis  600 m

3
 

 
40 

 
10 keine 10 

 
bis  700 m

3
 

 
44 

 
10 + (1) 

 
1 11 

 
bis  800 m

3
 

 
48 

 
10 + (2) 

 
1 11 

 
bis  900 m

3
 

 
52 

 
10 + (3) 

 
1 11 

 
bis 1000 m

3
 

 
56 

 
10 + (4) 

 
2 12 

 
bis 1100 m

3
 

 
60 

 
10 + (5) 

 
2 12 

 
bis 1200 m

3
 

 
64 

 
10 + (6) 

 
2 12 

 

 

 

 je angefangene 100 m
3 

 
je eine Mischprobe 

 

 
je angefangene 300 m

3 

 

je eine Sammelprobe 

je angefang. 300 m
3 

 

je eine Laborprobe 

 

ANMERKUNG  *): 

Die in der Spalte 5 (vgl. Tab.2) genannte Anzahl von Laborproben stellt den Regelfall dar. 

Eine Reduzierung der Anzahl der zu analysierenden Proben ist nur im Rahmen von Re-

gelungen für bestimmte Abfallarten (z.B. TR der LAGA) oder im Einzelfall möglich, wenn 

durch die vorliegenden Kenntnisse über den Abfall eine gleichbleibende Qualität belegt 

wird. 

  


